
          Zu Punkt   
 
 
 
 
Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
 
 
 
 
 
I. Die beiliegenden Dringlichen Anordnungen gem. Art. 37 Abs. 3 der Bayerischen 
 Gemeindeordnung haben in der heutigen Stadtratsitzung aufgelegen und zur Kenntnis 
 gedient. 
 
 
 
 
 
II. Ref. II/StK 
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